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Immissionsschutzrechtlicher Antrag für die Errichtung und den Betrieb 
von zwei Windenergieanlagen Enercon E-138 EP3 E2 sowie einer 
Windenergieanlage Enercon E-147 EP5 E2 im Windeignungsgebiet 33/18 
Brunow  
 

hier: bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnung  
 
Brunow, 02. Juli 2020 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

  

die Windenergieanlagen sollen gemäß § 46 (2) der Landesbauordnung  M-

V mit einem System zur bedarfsgesteuerten Nachkennzeichnung 

ausgestattet werden. Mit dem Energiesammelgesetz (Bundesdrucksache 

614/18) hat der Gesetzgeber darüber hinaus auch eine Änderung des § 9 

(8) EEG 2017 beschlossen und führt damit eine bundesweite Verpflichtung 

für die bedarfsgesteuerte Nachkennzeichnung von Windenergieanlagen 

ein. 

  

Gemäß der Neuregelung des § 9 (8) EEG 2017 i.V.m. der ebenfalls im 

Energiesammelgesetz beschlossenen Änderung der Verordnung über die 

Flugsicherheitsausrüstung der Luftfahrtzeuge können für die 

bedarfsgesteuerte Nachtkennzeichnungen von Windenergieanlagen 

nunmehr Einrichtungen zur Nutzung von Signalen von Transpondern von 

Luftverkehrsfahrzeugen verwendet werden. Für die beantragten 

Windenergieanlagen soll eine entsprechende Transponderlösung zum 

Einsatz kommen. 

  

Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt 
Mittleres Mecklenburg  
Bleicherufer 13 
19053 Schwerin 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 




